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B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abg.Haigermoser r Dr.Partik-Pabl~r 
Dr.Frischenschlager r Mag.Haupt r betreffend 

"Mißst~nde in der Salzburger Gebietskrankenkasse" 
(Nr.2785/J) 

Die unterzeichneten Abgeordneten nehmen in ihrer Anfrage 

Bezug auf nachstehende AusfUhrungen r die im Berj~ht Uber 

die bei der Salzburger Gebietskrankenkasse im Sommer 

dieses Jahres durchgefUhrte Einschau durch Organe des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales enthalten sind: 

"Die aufgetretenen Mißstände sind nach Auffassung der 

Einschauorgane auf personelle Fehlbesetzungen r unzu­

reichende Kontroller eine personell unterbesetzte und 

vielfach mit fremden Aufgaben betraute Innenrevision sowie 

auf unzureichende Informationen der Kassenleitung über 

bereits erkennbare Unzukömmlichkeiten zurückzuführen." 

"Die in Aussicht genommene Besetzung des Dienstpostens 

eines Chefarzt-stell vert~reters führte zu pol it.ischen und 

persönlichen Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb 

des ärztlichen Dienstes, ...• In diesem Zusammenhang soll 

auf den bei der Salzburger Gebietskrankenkasse in unge­

wöhnlichem Ausmaße festzustellenden Einfluß außerlstehender 

[{reise - vor allem auf die Personalangelegenhei ten - ab(~r 

auch auf sonstige Belange der Kasse hingewiesen werden." 
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In diesem Zusammenhang sl-.ellen die unterfet"tigtell Abge­

ordneten an mich folgende 

A n f 1." a ') e: 

1. ~vie erklären Sie sich die unzlu:ejchende Kontrolle? 

2. Ist der kasseneigene Oherwachungsausschuß seinen ge­

setzlichen Verpflichtungen nachgekommen. Wenn nein, 

welche Konsequenzen werden sie ziehen? 

3. Ist insbesondere der Obmann des kasseneigenen Oher­

wachungsausscl\usses seiner Pflicht nachgekommen. Wenn 

nein, welche I\onsequenz(:~n werden Sie in dj.c-~sem F;-d 1 

setzen und wann? 

4. Wie oft und wann hat der Oberwachungsausschuß der 

Salzhurger Gebietskrankenkasse in den letzten zweJ. 

,lahren getagt? 

5. Welche Entschädigung per Monat erhalten der Obmann und 

die ~1itgl ieder des Oberwi'lchungs,--lIIsschusscs der Sa 17,­

burger Gebietskrankenkasse? 

6. Hätte der Oberwachungsausschuß, nachd(~1ll im Prüfbericht: 

von "bereits erkennbaren Onzukörnmljchkeiten" gesprochen 

wird, nicht sofort die gesetzljch vorgesehenen Instru­

mentarien in Gang setzen müssen? 

7. Welche Versäumnisse sind d(~m von dc"_'r SaJzburger Landes­

regierung eingesetzten Aufsichtsorgan bzw. seinem 

Stellvertreter unterlaufen? 
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8. Wie hoch ist die Entschädigung je Monat der heiden 

Vorgenannten? 

9. Wie oft und wann haben die beiden Vorgenannterl inden 

letzten drei Jahren ihre KontroJltätigkeit ausgeübt? 

lO.Haben die bei.den Vorgenannten ihre Kontrolltätigkeit 

während ihrer normalen Dienst~pil hei der Salzburger 

Landesregierung ausgeübt? 

Jl.r\önn(~n Sie den 1m Priifbprinht (··t"hnl)("'n(~n VOt·WIJI·r, ('s S(·j 

in ungewöhrllicher Weise von außen - vor allem auf die 

Personalangelegenheiten - Einfluß genommen worden, 

konkreLisieren. WerHI ja, von we] ehen Persollen b:?w. v()n 

welchen politischen Parteien wurde dieser Einfluß 

genommen? 

12. In welcher Form erfolgten - WJ.e ]11\ Prilfberieht zu 

lesen - die "politischen und f:,e.·sr·jnlichen Ansei nander­

setzungen" bei der Besetzung des Djenstpostens des 

Chefarzt-stellvertreters. Welche politischen Parteien 

bzw. welche Personen waren daran beteiligt? 

13.1n einem Interview in Plncm Nactlrichtenmagazin habcn 

Sie Landeshauptmann Haslauer vorgeworfen, seinpr Auf­

sichtspflicht nicht nachgekommen zu seIn. Könllen Sie 

diese Vorwürfe konkreLisieren? 

14.Im Prüfbericht wird des weiteren kritisiert, daß vom 

Chefarzt am 14.6.1988 ein Schreiben an den Kassenobmann 

gerichtet und in Kopie auch an folgende Personen 

weitergeleitet wurde: Dr.Kalkhofer, Dr.Wanek, 

Ing.Knauer, Vizepräsident Pichler, Landeshauptlllann 

Dr.Haslauer, Dir.Dr.Neuhofer, Vizepräsident Dr.Rdbl­

Stadler, Präsident Suko. 
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wie lautet der Inhalt. (Lieses Schl'citwns? 

15.Sincl 1n diesc"m Sr'ht'(;'ilH"n .111c'nr.llls VO)'wiir'fr" (~nLh;)l t:r~n, 

welche irl Zusammenhang mjt den kritisierten Vorgängen 

in der Gebietskrankenkasse Salzburg stehen? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 

folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Nach Auffassung de r Ei nschauorga ne s.i nd (lie au [ge L rl'-' Lerlf~n 

Mißstände auf personelle Fehlbesetzungen, auf eine perso­

nell ullLerbesetzLe und vielfi1ch mit fremden Aufgab(~n 

betraute Innenrevision sowie auf un/.ureichende Infor­

mationen der Kassen] ei tung über bereit s erkf.:~nnb" re Unzu­

kömmlichkeiten zurückzuführen. 

Zu 2.: 

Nach § 437 Abs.1 ASVG ist der Uberwachungsausschuß 

berufen, die gesamte Gebarung des Versicherung~trägprH 

ständig zu überwachen, zu diesem Z\veck insbesondere cl ie 

Buch- und Kassenführung und den Rechnungsabsch.1 ur. zu 

überprüfen, über seine Wahrnehmungen Bericht zu erst:a1::.i:en 

und die entsprechenden Anträge zu stellen. Nach § 438 

Abs.l ASVG hat der Vorstand in nachstehenden Angelegen­

heiten im Einverständnis mit dem Uherwachungsausschuß 

vorzugehen: 

Bei der. dauel~nden VercHdagung von VennögensbesLinden, 

bei der Err ichtung o<1(,:'r Erweit~~rnng von Geb,:oilldell unr] 

Einrichtungen, 
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bei. d e l' Be s tell u n g, f\ Li n d i 9 U 11 9 IUl (] E n L 1 d S S LI n <] des 

leitenden Angestellten und des leitenden Arztes sowie 

deren stÄndigen Stellvertreter, 

bei der Regelung der dienst-, besoldungs- und pen­

sionsrechtlichen Verhältnisse der Bediensteten nnd 

bei der Systemisierung von Dienststellen sowie 

beim Abschluß von Verträgen mit den Vertr~gs­

partnern, wenn dadurch eine wesentliche dauernde 

Belastung des Versicherungsträgers herbeigeführt 

wird. 

Aus dieser gesetzlichen Umschreibung der Aufgaben des 

Uberwachungsausschusses folgt, daß sich die Tätigkeit des 

Uberwachungsausschusses im wesentlichen auf die Priifung 

der finanziellen Entwicklung des Sozialversicherungs­

trägers , auf die E.i nh':'1l tllng der Buchha] t.ungs- und Kassen­

vorschriften, sowie auf die MiLwirkung bei 1)(~stifilfTIl(~1l 

Angelegenheiten beschränkt, die die finanzielle Ent­

wicklung des Sozialversicherungstr;lger's wes(~ntlic~h bepjn­

flussen. Hingegen ist es nicht Aufgabe des Uberwachungs­

ausschusses, einzelne Vollzugsakte im Leistungs- oder 

Verwa I tungsbereich zu prüfen. Dies ist~ Aufgabe der 1 nnen­

revision. Allerdings ist der Uberwachungsausschuß nach dem. 

Gesetz ermächtigt, tiber seine Wahrnehmungen an den Vor­

stand Bericht zu erstatten und die entsprechenden Antr.':ige 

zu stellen. Erh~lt demnach der Uberwachungsausschuß 

Kenntnis von Unregelmäßigkeiten aus Bereichen, die ihm 

nicht unmittelbar zur Uberwachung zugewiesen sind, dann 

muß dies zu einem entsprf~chenden Tätigwerden des über­

wachnngsausschusseR führen. 

Die wesentlichsten Beanstandungen aus dem Prüfbericht 

(Krankengeldbezug neben dem Pensionsbezug , unb(:'n-~cht:igte 

Verordnung von Heilmitteln) sind in Bereichen vor~efallen, 

2730/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 5 von 14

www.parlament.gv.at



- 6 -

die dem überwachuT1gsausschuß nicht zur unmittelbaren 

Prüfung zugewiesen sind. Diese Bereiche sind von der 

Innenrevision des Vers; ch0.rungstr,'3'Jf~·rs ZI1 üb(~rwachen. 

Inwieweit dem Uberwachungsausschuß allenfalls Mitteilungen 

von außerhalb zugekommen sind, die ihm zu einem Antrag an 

den Vorstand hätten veranlassen müssen, kann von mjr nicht 

beurteilt werden. 

Zu 3. und 4.: 

Zunächst muß vorausgeschickt werden, daß es sich beim 

Uberwachungsausschuß - wie auch bei allen anderen Verwal­

tungsk6rpern - um Kollegialorgane handelt und sich der 

Gesetzesauftrag , die Geba rung des Versicherungst riigers ;..:u 

überwachen, an das Organ und nicht an dessen Vorsitzenden 

richtet. Dem Vorsitzenden kommt aber dabei insoferne ein 

gestaltender Einfluß zu, als er derl Uberwachungsausschuß 

einzuberufen und die Tagesordnung vorzuschlagen hat. 

Wie mlr vom Amt der Salzburger Landesregierung berichtet 

worden ist, hat der Uberwachungsausschuß der Salzbllrger 

Gebietskrankenkasse im Jahre 1986 zwei Sitzungen durchge­

führt und zwar eine am 22.Mai 1986 und eine zweite am 

4.Dezember 1986. Im Jahre 1987 sind drei Sitzungen und 

zwar am 7.April, am 21.Mai und 13.November 1987 durchge­

führt worden. Der Vorsitzende des Uberwachungsausschllsses 

hat - in Ausübung der gesetzlichen Ermächtigung - an 18 

Sitzungen des Verwaltungsallsschusses, drei Sitzungen des 

Vorstandes, zwei Sitzungen der Hauptversammlung und an den 

Sitzungen des Bauausschusses teilgenommen. Der Ober­

wachungsausschuß hat zur alljährigen überprüfung der 

Gebarung des Rechnungsabschlusses und der Tätigkeit der 

einzelnen Abteilungen der Salzburger Gebietskrankenkasse 

einen Unterausschuß eingerichtet. Dessen Uberpriifungen 

haben 10 bis 14 Tage in Anspruch genommen. 
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Zu 5.: 

Der Vorsitzende des Uberwachungsausschusses erhält elne 

Entschädigung von brutto S 14.670,-~, sein Stellvertreter 

von brutto S 5.990,--. Die übrigen Mitglieder des Ober­

wachungsausschusses erhalten für jede Sitzung ein 

Sitzungsgeld in der Höhe von S 375,--. 

Zu 6.: 

Der Uberwachungsausschuß der Salzburger Gebietskranken­

kasse hat kurz nach Versendung des Prüfberichtes eine 

Sitzung abgehalten und das Prilfergebnis besprochen. Im 

übrigen ist es nicht Sache des Oberwachungsausschusses, 

sondern vielmehr des geschäftsführenden Organes, das ist 

der Vorstand, die disziplinarrechtlichen, zivilreclltlichen 

und allfenfalls strafrechtlichen Veranlassungen ~u treffen. 

Zu 7.: 

Nach § 449 Abs.l ASVG haben die AufsichLsbc:~h(.inleTl die 

Gebarung der Versicherungsträger dahin zu überwachen, daß 

Gesetz und Satzung sowie die darauf beruhenden sonstigen 

Rechtsvorschriften beachtet werden. Sie körlnen ihre Auf­

sicht auf Fragen der Zweckmäßigkeit erstrecken; sie sollen 

sich in diesem Falle auf wichtige Frage beschränken und in 

das Eigenleben und die Selbstverantwortung der Versiche­

rungsträger nicht unnötig eingreifen. 

Die Aufsicht wird im wesentlichen durch zwei Maßnahmen 

sichergestell t: Der bei den si t;.>:ungen der Verwa 1 Lungs­

körper des Versicherungsträgers anwesende Vertreter der 

Aufsichtsbehörde kann gegen Beschlüsse eines Verwaltungs-
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körpers Einspruch mit aufschiebender WirkurIg erheben. Die 

Aufsichtsbehörden können in Ausübung des Aufsichtsrechtes 

Beschlüsse der Verwaltungskörper aufheben. Ferner ist die 

oberste Aufsichtsbehörde berechtigt, die Versicherungs­

träger amtlichen Untersuchungen zu unterzjehen. ni.e erst­

genannte Aufsichtsmaßnahme bezieht sich auf die Vorgänge 

in den Verwaltungskörpern. Ebenso wie dies schon oben 

unter Punkt 2. hinsichtlich des Uberwachungsausschusses 

ausgeführt worden ist, kann der Vertreter der Aufsichtsbe­

hörde rechtswidrige Entscheidungen im Einzelfall im 

Leistungs- oder Verwaltungsbereich nicht verhindern, weil 

die dafür in Betracht kommenden Entscheidungsträger außer­

halb von Verwaltungskörpern tätig werden. Diesen Bereich 

hat die Innenrevision zu überwachen. n(~r i\ursichtshehörd(~ 

sind aber auf Verlangen alle Bücher, Rechnungen, Belege, 

Urkunden, Wertpapiere, Schriften und sonstige Bestijncle 

vorzulegen und all(> zur Ausübung des AllfsichtsrechLes 

geforderten Mitteilungen zu machen. Es kann daher del­

Vertreter der Aufsichtsbehörde , wenn ibm etwa von allßf~r­

halb Mitteilungen über Unregelmäßigkeiten bei der Kranken­

kasse zugehen, von sich aus entsprechende Al1fklärungen 

verlangen. Das Amt der Salzburger Landesregierung hat mir 

berichtet, daß Versäumni.sse der Aufsichtsorgane nicht 

bekannt geworden sind. 

Zu 8.: 

Der Vertret.er der Aufsichtsbehörde erhält brutto 

S 10.310,--, sein Sb:~]lvertreter brutto S 5.15~,--

Zu 9. und 10.: 

Der Vertret(~r der Aufsichtsbehörde hat an sämt 1 iehen 

Si tzungen der Hauptversamml ung, <1(".8 Vorstandes, df's 
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Verwaltungsausschusses, des Uberwachungsausschusses, des 

Persona I ausschusses sowie des Bauausschusses der Salz­

blll"ge r Gebi etskra nkenka sse tei 1 genommen. Tm .Ja h n~sdurch­

schnitt sind dies zwei Sitzungen der Hauptversammlung, 

drei Sitzungen des Vorstandes, 18 Sitzungen des Verwal­

tungsausschusses, zwei bis drei Sitzungen des Uber­

wachungsausschusses sowie Sitzungen des Personal- bzw. 

Bauausschusses nach Bedarf. Die Sitzungen finden teils in 

der Dienstzeit, teils außerhalb der Dienstzeit statt. 

Zu 11.: 

In der vorliegenden Anfrage wird aus dem Einschaubericht 

zitiert, auf die Salzburger Gebietskrankenkasse "sei ln 

ungewöhnlicher Weise von außen - vor allem auf die Per­

sonalangelegenheiten - Einfluß genommen worden." Was damit 

gemeint war, ist zu erkennen, wenn man die betreffende 

Stelle im Einschaubericht (Punkt 1.1.' zur Gänze liest. 

Sie lautet: 

"Die in Aussicht genommene Besetzung des Dienst­

postens eines Chefarzt-Stellvertreters führte 211 

politischen und persönlichen AuseinanderseLzungen 

innerhalb und außerhalb des ärztlichen Dienstes, die 

über die Massenmedien auch in der öffent:lichkelt 

bekannt wurden und zu einer Schädigung des Arlsehens 

der Kasse geführt haben. 

In diesem Zusammenhang soll auf den bei der Salz­

burger Gebietskrankenkasse in ungewöhnlichem Ausmaße 

festzustellenden Einfluß außenstehender Kreise - vor 

allem auf die Personalangelegenheiten - aber auch auf 

sonstige Belange der Kasse hingewiesen werden. 
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Der l\assC' wi_rd (-'mpfohlen, Maßnahmen zu setzen, die .trl 

Hinkunft eine unkontrollierte Weiterleitung interner 

persone] ler und sonstiger Tnfot'milLionen an dif-' 

Massenmedien verhindern. Die unhefllgte Weitergabe von 

Informationen sollte in Hinkunft disziplinär geahndet 

werden." 

Die Einschauorgane hdben damit darauf hingewiesen, daR es 

in der Salzburger Gebietskrankenkasse Kanäle gibt, durch 

die ständig Mitteilungen tiber interne Vorgänge den Massen­

medien zugespielt werden. Eine führende Rolle nehrnpn dabei 

die "Salzhllrger Nachrichten" ein. Dieser Druck der Massen­

medien zeigt sich auch deutlich in den rund 25 Artikeln, 

die seit der Hinausgabe des EinschauberichLes in den 

"Salzburger Nachrichten" erschienen sind. Dies war 

zweifel los nic'ht zuletzt auch der Grund, daR mich der 

Landtagsklub Salzburg der Freiheitlichen Partei öster­

reichs am 5.9.1988 ersucht hat, einen vorJäuf:igen Ver­

walt.er bei der Salzbut'gf'" G(~b.iel;sJq·.-,nk(-'nk;·lsse(~in/'llsc't:/.('lIf 

obwohl den einschreitenden Abgeordneten bekannt sein 

konnte, daß die gesetz] ichen Voraussetzungen fü r (-' i ne 

solche Maßnahme nicht gegeben waren. 

Zu den Punkten 12., 14. und 15.: 

Die Beantwortung dieser Fragen ergibt sich aus der mit­

folgenden Kopie des Schreibens, das Chefarzt Dr.Walter 

Kollar am 14.6.1988 an den obmann der Kasse, Ing. Josef 

Schwab gerichtet hat. 

Zu 13.: 

Ich habe noch vor Fertigstellung des EinschauberichLes den 

Herrn Landeshauptmann von Salzburg mit Schreiben vom 

2730/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)10 von 14

www.parlament.gv.at



- 11 -

31.8.1988 über die wichtigsten Ergebnisse der Einschau bei 

der Salzburger Gebietskrankenkasse informiert. In diesem 

Schreiben habe ich ausgeführt, daß durch die Einschau bei 

der Salzburger Gebietskrankenkasse verschiedene Mißstände 

hervorgekommen seien, von denen angenommen werden muß, daß 

sie zum überwiegenden Teil dem Beauftragten der unmittel­

baren Aufsichtsbehörde nicht unbekannt geblieben sein 

konnten, zumal - wie mir berichtet worden ist - schon vor 

der Einschau in der Salzburger Presse gewisse Mitteilungen 

über Unzukömmlichkeiten bei der Salzburger Gebietskranken­

kasse erschienen sind. Ich habe damals die Frage alJfge­

warfen, ob dem Vertreter der unmittelbaren Aufsichtsbe­

hörde ein Verschulden dahingehend anzulasten sei, daß er 

erkennbare Mißstände nicht zum Anlaß aufsichtsbeh6rdlicher 

Maßnahmen genommen hat. Herr Landeshauptmann Dr.Haslauer 

hat mir in seinem Schreiben vom 17.10.1988 mitgeteilt, daß 

die Mißstände erst durch die Einschauorgane m0ines Bundes­

ministeriums aufgedeckt worden seien und von elnem vor­

gängigen Verdacht keine Rede sein könne. 
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Ic.h 9U~ m.iJi.D t!lU~ d4.t. ~e.huui.e.n ßtweAbw!e4u.ntVt.lagen von 
Hf.IVOl 1I'1t. Ofo 'l!J4J!~ ~dllii.c.h.IUt!h 6M.nu.wJei"U.Yl.p dti. 4.dt den IrWtU 
cüeu.j ~(tWeVbW'lg.$).$)cMWJW &eMe W1d dtu4dbe bl'Ätux.6 be6ii1rwouwl 
.im p~~e tut d4.tz. ViM.ktWn ~ete.Ufl..t Weo 
fJ,.,!U iU.Ul.6~te.it wuJ. vc.6a.h1utM-W\ KoUege" fa.c.haJtzt ~Wr. CIWwIr.g.it. 
wu1 pil4~c.he.Jt Md, dtIi. ~u,e li.WY1 ~ MoM.ttn rU.t. fwtktion «ne6 
Che64JU.t-UdJl.\leJi..t.t~ U! fji~eIi. \lO~ten luflUJu1U1htU. 4U6ü.bt, 
.i6t HVVt lf'Jl.. «IU.c~ oMe lwu6rli. deli. olbje~\I buteee.iQnW 
8ewellbeJl. ß 

Seine fN1e.MckU..d!.e, kU.66be/l.e.Ue UM~ gegUlilbqJt Pa.tW1.ttn, 
"eIL6.ic.h~ wtd KoUesen, ~~ .$)Une HöfrU.c,hke-U und gu.tuL 
LkngttPlg460lUifW ~~ ~(lAondeM ~ und h(l/t\lo~ehoben I 

Eben40 wie HVtIl'KJIL. GIutcU. ~t HeIi.IL 'KJIL. W.ic.k ohne PiJJr..tUwgehölLigfteit. 

1u'1&6.<.c.ht.t.ic.h delt Bewe;r.bwtg von. HVtIU't lOlL. Za.d!ta dalt6 eben6aU.6 au.6 
4e..Ut BeIAJVlbung44c.MWen vlVUUiutn wvu:len, de,64en InhaLt·1Wt jeD.oc.h 
Mc.kt u,e.h.rum..t lAllt. '. 

"VUA7We.n Lnöc.hte 4..c.h ~Uclt 4Ua CÜll. ~ wui WWL~eu -
Uc.hen ~~e/I.4e.tzWlgen, tUe. .in den vfl/i.gMge.nen Ja.M.vt ~c..h.vt. 
OlL. Zadlta und meinem AmtIIvolLgMgeJLQ H(l.i't)Lbt Che.6Mz.t 1}1&.. An;Vr.e.tt,eItl/ 
ge&ü.h!Lt. woJtdw 44..nd; wuJ. d«. dem AtfAehen W1.4e1tfA IIWtU:u.U ~ -
MJeB4 ~ öJr.dVtiUclt walten. 

1)« f!J-ide.JUifi:Ö..vuie -inneJt.haJl.b dlVL C(oUeg en6 c.ha.&t ~ VLe6 'K n4tUu..tA 9 egtn 
VIL. lad-w. (be.-i de,64 en 18e6~ ZUiil Ib~e.n MIt. dVL V.iJi.dlUcn 
hr Ja.hJut Y9~!) &.iwJ. ~e.bU Md gut ~ WIll köMen.in -
de/i. lO..iJLe.k.tib&'l. volLUegew:i.(l.n ~ ~c.Me,.(ben d~ Ange,6~~­
~ jWMzWt ~c.hgu~~ ~rmo 

18e.6oMeM tM:.ng~t&'I.. &U jedoclt ~~ dePl o~~ ge.ä.uß~g 
fi!M4.iveuL fJJ.id.vwto.nd dM. A'JtdMc.Mt}.tD WUHV'Le.\ Y'~4paJtb!.Vt. und dvr. 
Mzte.kamme/t 9flB~~ dVi. '~on~. 'l.cuiIr.o,. 

lu.6ammen6~~ UId b-in 4.clt deIL Me.inung 0 daß Jihl H WL 1)1&. 0 1ad11.4 
d.uJr.c.h d..ü. vOlUU'ige~~ T4t6a.c.hen wtd Wbe.60MeM. ht60lge dett 
V.id~aU &W1eIL jlJebe.nhucM.~Ugunge.n «.U B~eA. Wit dÄ.Il StJzJ.h. 
du Che.6aJtzt-S..teUv~~ «Ü6qu.ati6~o 

tOJl.. la.dlt.l1...w.t lbe/W..tendeA. t7~MCVtzt deJt Sa.f.zbL!it9VL GebiW-
6vuutke.nk.M~ep 1B~M.d dM SGKKg 18~tVtzt dVt. Stdzbul&gVL 
S~eJ) Be..tJUe.b4lVi.z.t beÄ. d~ 'Oll.to üb.t.in .6e..OttVl IFl&.tize.ü: ehle. 
PlLiva.to1t..CU..na.tion CW4 D Mt beim Amt d~ StttzbWtgVl ~.iVwng 
Wte 0 pJtivtLttz. KIuutk~ta.U .in de.lt 1B~ ßOItm e.inu krbuldoPL..i.um4 
%Wl. BeJuvu:U.ung von Ha.emoMho..ida.Ue.iden rv HtlmCliJUl.. 00 0 bea.n:tlu1gt wut 
.ut dem VlZ/I.niJunen na.c.h 4n deIL RecJt,Uw.UAen6cha.6tUehen fa.fu.tt.tät 
SaizbUltg aU Student ..inA~. 
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~e.MWtZ/t..t .ut rJ.,.i.e. r wach ep doJ3 H VVl Vii. 1adM. fl.t6 ur WahlJvr.zt" 
6Wl. ~ ~elutmUw!.g von Ha.WloflAho.i.dti.tlrUde.n .in .u..ineJL ()~n 
U. Sc.hMA.be.n atVI. SalzbUltgVt. Geb.wufvu1nke.nka..6~e vom UL 9. B1, 
Zeichen () 11 1J4A..1 Lg 01 An, tdA RiicktV'tAa..tz 6Üit opeJtA.Uve Ha.emolVtho.ida.l­
be.h.aru;U.ung p1I.O PILtie.n.t U. Hono~6 wguamt oS 6. ~21, 1S 
zuguttLnden bekommen W. 1J.i.ue ~Wt. Mne ur (Jp~/IL6me.thode " 
( EJt4~ lß61 p lß92 p 1ß66 p zuletzt 19341)) von d~en 
f66..iz.ienz mvnh46te fxpeJL.ten tW6 dem Geb-i.u dVt. PMktotcg.ie 
( Univ .lPM 6. VIL. Zcingt p lPWri. Vii.. Wehlt!ep (JA. Vii. Z.iMagt ) 
dwLc.~ rt.icht MellZe.ugt jjW ! 

Bei deJt gllOße.n Zaht deJt voJWtge6i.Lh.Jt.ten 11 l\le.benbe6c.hii6..tigungen " 
bute.h.:t ~ÜIL HeNln 'f)1i.. Za.dPta duJtc.ha.u..8 d..iH. Ge6alvL e.OteJL Xn.te/t.e.6~e.n6-
Iww..a.ion. 

Im CibJUgen ka.nn e.6 H(l)'t/U1. VII.. .. 'l.a.dIr..a mU ~eb1eJL Au6gaben6.te.Uwtg 
al4 beM:tendeJt AAlt deJL V.iJr.ek.:tum fo '11.410 deJL SGKK - zum.iMu..t 
~ tUe R.U!k:tU.rt-i.en deJL ölumomiachen VeJU>c.MUbwwe von 
MecU..kame.n.ten a.nl.angt - M.ic.ht J!l ehIt. (l.)'tMt nehmen ! 
Au.6 volL.Uegenden Rezeptkop.i.en deA. !etzten zeU ( ht6guamt 
11 Rezepte J i.6t eJL4.i..c.h-tUdt. p daß HeM VIL. 'l.adJux. €Äbte ganze 
Rwe .von P1Ult duJLch den Che6a1Lzt vfZ.lL6c.MwbaAen Medikamenten 
bzw. KOllme.t.üut 1 (.I..a. 6ÜJt. J!le.Ote. Se.kJte.:t:äJUn gllOßZügigp d.h. ht· 
GPLoßpac.futngen veJt.OlI..dnu W. 

BeziigUdt deJi. weUa.n.hc.hcw..Uc.he.n Un.8te.U..u.ng HeM.n 1)11.. ZadJr..a.6 Iutnn 
ich ihnen fLrUdell 4WteJLfl. Angaben Mc.ht fMc.hen D 

zUJYl.indut t.:rli.iJJJwe diiJr. 6u .6.ie 7I hrLen D .UM. 9 eehJr.:.teIL H Wt Obmann 
Sc.hwa.b, wu:l auch Ihnen/) ~eM. geehlt:teJL NeNL 'f)IL. Kalkh06eA.p 

belwmt ~e.OtK 

Ich wünAche Ihnen cw.6~ CÜJl gMße MögUc.hkeUp e..iMe PflJIJ>onal..­
en.:t.6c.heÄ.dwtg .im Shtne W1..6tV1.«-6 GeJlöbn.UJ!lu aiA AngutetUe W1d 
V eJt4.ic.heJuLng~ veJ't.tlllVWt dVi. Sal z bWLg fVt. Ge.b.i.W lvux.vtke.n ka.6Ml. zu. 
.tII..e66e&1g und b-in .in VOJtzÜBücheJL Ho cha.c.h-tung ~.te.U 

VeIi.teileJL g 

59. ftleJtJtn LH PIL. W,u6lLiw Hcu,taueJtp Chlem6eeho6p 5020 5a.tzbUlLg 
Sg. IFIi..CUL Y.ize~.«lent 'f)1l. He1.ga. Rabt-Sto.d1eJLg Kamml2A deJt 

9 wellbUche.n fJJ.iJLtt, c.ha. 6t p J uli.Lt.e. - Raa. b-P Wz N J) 5020 Salz bUlLg 
Sg. H eNLn V.iJtek..toIL 'OlL. H e.lmut N euho ~eJL.9 Ge.b-iW fvLanf<.e.nka.6h e 5 bg • 
5g. f{eJtJln 'Pw.ide.n.:t HeJtbellt Stdw p Alt.be.UeJtkammeJL SalzbUlLg 
Sg. HeMn Y.i:l.ep.W.«lent S. P.ic.hteA.p OOB p AueJL6peJtg6tA.,5020 Sbg. 
5g. HeJVut VII..; fJvi.c.h fJJa.nek p VOfUlUzende!t du ab~~au.66 cJw.sh e.6 

de!t SGKK p GabwbeJtge/l..6:tJt.. ~ C!.p 5020 Sa..ezbUItB . 
5g. He/VUt I ng. (lwe Knauellp TKW 11 Sc.hwaJr.ud/la.ße p 5020 Sa.tzbUlLg 
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